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10. Gesetz: Wiener Schulgesetz (6. Novelle zum Wiener Schulgesetz), Änderung. 

10. 

Gesetz vom 30. November 1988, mit dem das 
Wiener Schulgesetz geändert wird ( 6. Novelle 

zum Wiener Schulgesetz) 

Der Wiener Landtag hat beschlossen: 

Artikel 1 

Das Wiener Schulgesetz, LGBI. für Wien 
Nr. 20/1976, zuletzt geändert durch das Gesetz, 
LGBI. für Wien Nr. 38/1987, wird wie folgt geän
dert: 

1. § 14 Abs. 3 und 4 haben zu lauten: 

„(3) In den Unterrichtsgegenständen Werkerzie
hung, Technisches Werken und Textiles Werken ist 
der Unterricht bei einer Schülerzahl von minde
stens 20 und in den Unterrichtsgegenständen Geo
metrisches Zeichnen und Hauswirtschaft ist der 
Unterricht bei einer Schülerzahl von mindestens 16 
statt für die gesamte Klasse in zwei Schülergruppen 
zu erteilen. 

( 4) In den Pflichtgegenständen Geometrisches 
Zeichnen, Werkerziehung, Technisches Werken, 
Textiles Werken und Hauswirtschaft sowie bei der 
Trennung nach Geschlechtern in Leibesübungen 
können Schüler mehrerer Klassen einer oder meh
rerer Schulen zusammengefaßt werden. Hiebei sind 
die Bestimmungen des Abs. 3 sinngemäß anzuwen
den." 

2. § 18 Abs. 3 und 4 haben zu lauten: 

„(3) Der Unterricht in den Pflichtgegenständen 
Geometrisches Zeichnen, Werkerziehung, Techni
sches Werken, Textiles Werken und Hauswirt
schaft ist in der Allgemeinen Sonderschule, der 
Sonderschule für körperbehinderte Kinder, der 
Sonderschule für sprachgestörte Kinder und in der 
Sondererziehungsschule bei einer Schülerzahl von 
mindestens zwölf, in der Sonderschule für schwer
hörige Kinder, in der Sonderschule für sehbehin
dene Kinder und in den Klassen und den Schulen 
in Krankenanstalten bei einer Schülerzahl von zehn 
statt für die gesamte Klasse in zwei Schülergruppen 
zu erteilen. 

( 4) In den Pflichtgegenständen Geometrisches 
Zeichnen, Werkerziehung, Technisches Werken, 
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Textiles Werken, Hauswirtschaft und Leibesübun
gen können Schüler mehrerer Klassen einer Schule 
zusammengefaßt werden. Hiebei sind die Bestim
mungen der Abs. 1 bis 3 sinngemäß anzuwenden." 

3. § 28 Abs. 1 hat zu lauten: 

„§ 28. ( 1) Ein alternativer Pflichtgegenstand (mit 
Ausnahme von Technischem Werken und Textilem 
Werken an der Hauptschule und den Sonderschu
len mit dem Lehrplan der Hauptschule), ein Freige
genstand oder eine unverbindliche Übung ist abzu
halten, wenn mindestens 15 Anmeldungen, bei 
Fremdsprachen und Hauswirtschaft mindestens 
zwölf Anmeldungen vorliegen. Davon abweichend 
ist an Sonderschulen ein alternativer Pflichtgegen
stand mit Ausnahme von Technischem Werken und 
Textilem Werken, ein Freigegenstand oder eine 
unverbindliche Übung dann abzuhalten, wenn bei 
einer Klassenschülerhöchstzahl von 15 Schülern 
mindestens acht Anmeldungen, bei einer Klassen
schülerhöchstzahl von zehn Schülern mindestens 
sechs Anmeldungen und bei einer Klassenschüler
höchstzahl von acht Schülern mindestens fünf 
Anmeldungen vorliegen. Die alternativen Pflichtge
genstände Technisches Werken und Textiles Wer
ken sind abzuhalten, wenn die Anzahl der Anmel
dungen ein Viertel der für die betreffende Schulart 
geltenden Klassenschülerhöchstzahl (§§ 14 Abs. 1 
und 18 Abs. 1) beträgt; wird diese Mindestzahl 
nicht erreicht, können mit Zustimmung der Landes
regierung nach Anhörung des Stadtschulrates für 
Wien diese alternativen Pflichtgegenstände dann 
geführt werden, wenn sich mindestens ein Drittel 
der Schüler der betreffenden Klasse anmeldet." 

4. § 38 Abs. 2 erhält die Bezeichnung Abs. 3, als 
neuer Abs. 2 ist einzufügen: 

„(2) Wenn an einem Schulstandort zwei selb
ständige Pflichtschulen gleicher Art bestehen und 
unter Bedachtnahme auf die Bestimmungen der 
§§ 32 bis 36 die Notwendigkeit zur Erhaltung nur 
einer dieser Pflichtschulen gegeben ist, sind 
zunächst beide Schulen aufzulassen und dann eine 
neue Pflichtschule zu errichten." 

5. § 56 Abs. 2 hat zu lauten: 

„(2) Das Schuljahr besteht aus dem Unterrichts
jahr (Z l) und den Hauptferien (Z 2). 
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